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 Veröffentlicht am 29.04.1992

Norm

Sbg KAO §1 Abs3 litc

Rechtssatz

Nach dieser das zulässige Höchstausmaß der ärztlichen Tätigkeit im Rahmen einer Kuranstalt - deren Träger nicht auch

die Bewilligung zum Betrieb als Krankenanstalt erteilt wurde - regelnden Bestimmung sind im Rahmen einer Kuranstalt

als sich aus dem Heilvorkommen ergebende ärztliche Behandlungsarten nicht nur die ärztliche Aufsichtstätigkeit über

den Betrieb sowie die Erstellung des Kurplans und die damit verbundenen Anfangsuntersuchungen,

Zwischenuntersuchungen und Enduntersuchungen, sondern auch die Kurmittelverschreibung und die Behandlung

von Kurleiden zulässig.
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